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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3678/J-NR/2020 betreffend Chaos beim
Vorgehen bei Verdachtsfallen und COVID-19 Infektionen an Schulen, die die
Abg. Mag. Dr. Sonja Hammerschmid, Kolleginnen und Kollegen am 7. Oktober 2020 an

mich richteten, wird wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:
» Ist es Ihre Aufgabe als Bildungsminister ein einheitliches Vorgehen der

Gesundheitsbehérden bei Verdachtsfdllen und COVID-19 Infektionen an Schulen
sicherzustellen?

a. Wenn nein, warum nicht?

b. Wenn nein, welche Behérde ist hierfiir zusténdig?

c. Wenn nein, haben Sie Gespréiche mit der zustdndigen Behérde gefiihrt, um eine
einheitliches Vorgehen voranzutreiben? Wenn ja, mit welchen Behérden und wann?
Wenn nein, warum nicht?

d. Wenn ja, warum haben Sie bis 4 Wochen nach Schulbeginn gewartet, um Gespréche

mit dem Gesundheitsminister beziiglich einheitlichen Vorgehensweisen zu beginnen?

Es zahlt zu den Aufgaben des Bundesministeriums fiir Bildung, Wissenschaft und
Forschung einschlieBlich der nachgeordneten Bildungsdirektionen, einen reibungslosen
Schulbetrieb sicherzustellen. Das erfolgt im Rahmen der Gliterabwagung zwischen
Bildungs- und Praventionsmalinahmen, um einen moéglichst weitgehenden Normalbetrieb
an den Schulen zu gewahrleisten. Das Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und
Forschung hat daher samtliche Vorbereitungsarbeiten weit vor und tGiber den Sommer
darauf ausgerichtet, Richtlinien und Malinahmen fiir einen sicheren Schulstart im Herbst
sowie einen geregelten Schulbetrieb auch vor dem Hintergrund volatiler Entwicklungen im

Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie bereitzustellen.
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Analog zu den Arbeiten im Gesundheitsministerium wurden am 17. August 2020 die
Publikationen , Schule im Herbst“, die ,Corona-Ampel an Schulen und
elementarpadagogischen Einrichtungen” sowie das , Hygiene- und Praventionskonzept”
bereitgestellt. Das Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung arbeitet
diesbezlglich in enger Abstimmung mit dem Bundesministerium fiir Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz. Am 22. Oktober 2020 wurden gemeinsam mit dem
Bundesministerium flir Gesundheit, Soziales, Pflege und Konsumentenschutz die
,Hygiene-, Praventions- und Verfahrensleitlinien” nach intensivem Abstimmungsprozess
mit Bildungsdirektionen und Landessanitatsdirektionen im Erlasswege an die Schulen
Ubermittelt. Ziel dieser gemeinsamen Strategie ist es, die Schulen bei den Testverfahren zu
entlasten, schneller Gewissheit iber Testergebnisse zu erhalten und die Kooperation der
Schulbehdrden mit den Gesundheitsbehérden im Fall von Ausbriichen in der Schule zu

verbessern.

Das oberste Ziel ist und bleibt, moglichst umfassend Normalitat und ein HéchstmaR an
gewohnter Struktur im schulischen Betrieb zu gewahrleisten — auch, wenn Ampelfarben
wechseln. Die Verfahrensleitlinien sollen die Schulen in der Abwicklung der einzelnen
Szenarien unterstiitzen und anleiten. Die Ausflihrungen des Gesundheitsressorts zum
Vorgehen der Gesundheitsbehdrden in Zusammenhang mit Verdachtsfallabklarung,
Teststrategie und Kontaktpersonenmanagement werden detailliert dargestellt und geben

Handlungsanleitungen vor.

Zu Frage 2:
» Ist es Ihre Aufgabe als Bildungsminister ein einheitliches Vorgehen bei Verdachtsfdllen

und COVID-19 Infektionen an elementarpddagogischen Einrichtungen sicherzustellen?
a. Wenn nein, warum nicht?

b. Wenn nein, welche Behérde ist hierfiir zusténdig?

c. Wenn nein, haben Sie Gespréiche mit der zustdndigen Behérde gefiihrt, um eine
einheitliches Vorgehen voranzutreiben? Wenn ja, mit welchen Behérden und wann?
Wenn nein, warum nicht?

d. Wenn ja, warum besteht im elementarpéddagogischen Bereich noch keine

einheitliche Vorgehensweise?

Es darf darauf hingewiesen werden, dass aufgrund der verfassungsrechtlichen
Kompetenzverteilung die Zustandigkeit flr das Kindergartenwesen — mit Ausnahme der
Ausbildung der Elementarpadagoginnen und- padagogen — den Landern obliegt. Es ist
Aufgabe des jeweiligen Landes, gemeinsam mit den jeweils zustandigen

Gesundheitsbehorden, ein einheitliches Vorgehen zu gewahrleisten.

Dariber hinaus wurden analog zum Schulbereich Empfehlungen fiir ein einheitliches
Vorgehen fiir den elementaren Bereich veréffentlicht. Im Ubrigen wird auf die

Ausfuhrungen zu Frage 1 verwiesen.
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Zu Frage 3:
» Wenn es, wie nach lhrer Aussage vom 04.10.2020 in der Sendung, Hohes Haus' kein

Mysterium sei, ein einheitliches Vorgehen bei Verdachtsfdllen und Erkrankungen zu
erstellen, warum waren Sie hierzu von Juni bis Oktober untdtig und warum ist bis dato

noch kein einheitliches Vorgehen erstellt und kommuniziert worden?

Die Zustandigkeit zur Abklarung von Verdachtsfillen liegt bei den Gesundheitsbehérden,
die in mittelbarer Bundesverwaltung tatig sind. Schulleitungen haben Verdachtsfille
anzuzeigen, die weitere Bearbeitung obliegt den Gesundheitsbehoérden entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen. Fiir das Zusammenwirken von Schulleitung und

Gesundheitsbehorde liegen klare Richtlinien vor.

Zu Frage 4.
» Wurde der im COVID-19-Hygiene- und Préventionshandbuch fiir Schulen

angesprochene Umgang mit Corona Verdachtsfillen mit dem Gesundheitsministerium
abgesprochen?

a. Wenn ja, wann wurden die Gesprdche hierzu gefiihrt?

b. Wenn ja, wer waren die Personen, die diese Gesprdche gefiihrt haben?

c. Wenn ja, warum war eine einheitliche Vorgehensweise kein Teil dieser Gesprdche?
d. Wenn ja, waren auch Lehrer- und Elternvertreter zu diesen Gesprdchen geladen?
Wenn nein, warum nicht?

e. Wenn nein, warum nicht?

Das Bundesministerium fiir Bildung, Wissenschaft und Forschung ist seit Beginn der Covid-
19-Krise in Gesprachen und Abstimmungen mit dem Bundesministerium fiir Gesundheit,
Soziales, Pflege und Konsumentenschutz zu den gemeinsam veroffentlichten
Verfahrensleitlinien und BegleitmalRnahmen. Auch Elternverbande werden regelmaRig

informiert und eingebunden.

Zu Frage 5:
» Wurde der im COVID-19-Hygiene- und Préventionshandbuch fiir

elementarpddagogische Einrichtungen angesprochene Umgang mit Corona
Verdachtsfillen mit dem Gesundheitsministerium abgesprochen?

a. Wenn ja, wann wurden die Gesprdche hierzu gefiihrt?

b. Wenn ja, wer waren die Personen, die diese Gespréiche gefiihrt haben?

c. Wenn ja, warum war eine einheitliche Vorgehensweise kein Teil dieser Gesprdche?
d. Wenn ja, waren auch Elternvertreter und Vertreter der Elementarpddagoginnen zu
diesen Gesprdchen geladen? Wenn nein, warum nicht?

e. Wenn nein, warum nicht?

Dazu wird auf die vorstehenden Ausfihrungen zu Fragen 1, 2 und 4 verwiesen.

3von5

www.parlament.gv.at



4von5 3729/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

Zu Frage 6:
» Das COVID-19-Hygiene- und Préventionshandbuch fiir elementarpddagogische

Einrichtungen sowie fiir Schulen sieht vor, dass bei Verdachtsféllen den Anweisungen
der értlich zustédndigen Gesundheitsbehérde gefolgt wird: ,,Alle Anweisungen erfolgen
jeweils durch die értlich zustdndige Gesundheitsbehérde.” Wurde seitens des
Ministeriums mit den Landeshauptleuten bzw. den Landesgesundheitsbehérden
gesprochen, wie die Abldufe an Schulen und elementarpéddagogischen Einrichtungen
gelingen kénnen?

a. Wenn ja, wann wurden die Gesprdiche hierzu gefiihrt?

b. Wenn ja, wer waren die Personen, die diese Gespréiche gefiihrt haben?

c. Wenn ja, warum war eine einheitliche Vorgehensweise kein Teil dieser Gesprdche?
d. Wenn ja, waren auch Lehrer-, Elternvertreter und Vertreter der
Elementarpddagoginnen zu diesen Gesprdchen geladen? Wenn nein, warum nicht?

e. Wenn nein, warum nicht?

Unter Hinweis auf die Ausfiihrungen zu Frage 2 stellen die Hygiene- und
PraventionsmalBBnahmen hier eine Empfehlung dar. Das Bundesministerium fir Bildung,
Wissenschaft und Forschung steht auch mit den zustandigen Landesbehdrden in
regelmaRigem Austausch. Die Verantwortung der gesundheitsbehdrdlichen Umsetzung

fallt wie bereits ausgefiihrt in den Vollzugsbereich der Lander.

Zu Frage 7:
»  Wann und mit wem haben Sie bis zur Beantwortung dieser Anfrage Gesprdche iiber

eine einheitliche Vorgehensweise bei Verdachtsfillen und COVID-19 Infektionen

gefiihrt? Bitte um detaillierte Auflistung.

Es wurden mit allen verantwortlichen Stellen, insbesondere mit dem Bundesministerium
fir Gesundheit, Soziales, Pflege und Konsumentenschutz entsprechende Gesprache
gefiihrt. Darliber hinaus wurden Fachexpertinnen und Fachexperten sowie

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Beratung beigezogen.

Zu Frage 8:
» Waren Lehrer-, Elternvertreter und Vertreter der Elementarpddagoginnen zu diesen

Gespriichen geladen. Wenn nein, warum nicht?

Diesbezlglich wird auf die Ausfiihrungen zu Frage 4 verwiesen.

Zu Frage 9:
» Waren Vertreter der Gesundheitsbehérden der Bundeslénder zu diesen Gespréichen

geladen? Wenn nein, warum nicht?

Ja, es gab gemeinsame Gesprache mit dem Bundesministerium fiir Gesundheit, Soziales,

Pflege und Konsumentenschutz und den Landessanitatsdirektionen.
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Zu Frage 10:
» Wann und wie werden Schulen, elementarpddagogischen Einrichtungen und Eltern

liber die Vorgehensweise informiert?

Elementarpidagogische Einrichtungen werden iiber die zustiandigen Amter der
Landesregierung informiert. Weitere Informationen liegen dem Bundesministerium fiir

Bildung, Wissenschaft und Forschung nicht vor.

Die , Hygiene-, Praventions- und Verfahrensleitlinien“ wurden im Erlasswege den
Bildungsdirektionen mit dem Ersuchen libermittelt, diese an 6ffentliche Schulen sowie an
Privatschulen mit Offentlichkeitsrecht zur Kenntnis zur bringen.

Das Bundesministerium fiir Bildung, Wissenschaft und Forschung bietet eine umfassende
Information auf seiner Website unter

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona schutz.html.

Wien, 7. Dezember 2020

Der Bundesminister:

Univ.-Prof. Dr. Heinz FaBmann eh.

5von5

o5 Unterzeichner Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft und Forschung
IS T
A £p Datum/Zeit 2020-12-07716:30:47+01:00
QQ’ ’9@
2 “ . CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr.
.c:‘f' (; Aussteller-Zertifikat Datenverkehr GmbH,C=AT
BUNDESMINISTERILM Serien-Nr. 285175223
FUR BILDUNG, WISSENSCHAFT _ _ _ " d .
UND FORSCHUNG Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
MTSSIGNATUR Prifinformation http://www.signaturpruefung.gv.at.

Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter: http://www.bmbwf.gv.at/verifizierung.

5von5

www.parlament.gv.at


https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_schutz.html

Unterzeichner Par | ament sdi rekti on

£

&’Q‘( OsTg %&
& % o\ Datum/Zeit-UTC | 2020- 12- 07T16: 37: 11+01: 00

e L Prufinformation | I nf ormati onen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
\\ Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokunent wurde el ektronisch besiegelt.




		2020-12-07T16:30:47+0100
	Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2020-12-07T16:37:11+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




